
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1250/2012 DER KOMMISSION 

vom 20. Dezember 2012 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates über spezifische, gegen bestimmte 
Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates vom 
27. Dezember 2001 über spezifische, gegen bestimmte Per
sonen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Terrorismus ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7 
Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Anhang der Verordnung (EG) 2580/2001 sind die 
zuständigen Behörden aufgelistet, denen Informationen 
und Anträge bezüglich der mit der Verordnung einge
führten Maßnahmen zu übermitteln sind. 

(2) Slowenien hat die Änderung der Adressangabe seiner 
zuständigen Behörden beantragt. Außerdem muss die 
Anschrift der Europäischen Kommission aktualisiert wer
den. 

(3) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 ist daher 
entsprechend zu ändern — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 wird gemäß 
dem Anhang dieser Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 20. Dezember 2012 

Für die Kommission, 
Im Namen des Präsidenten, 

Leiter des Dienstes für außenpolitische Instrumente

DE L 352/40 Amtsblatt der Europäischen Union 21.12.2012 

( 1 ) ABl. L 344 vom 28.12.2001, S. 70.



ANHANG 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 wird wie folgt geändert: 

(1) Die Adressangabe unter der Überschrift „Slowenien“ wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

„Artikel 4 

Ministrstvo za zunanje zadeve 
Prešernova cesta 25 
1001 Ljubljana 

Tel.: + 386 1 478 2000 
Fax: + 386 1 478 2340 
E-mail: gp.mzz@gov.si 

Artikel 5 und 6 

Ministrstvo za finance 
Župančičeva 3 
1502 Ljubljana 

Tel.: +386 1 369 5200 
Fax: + 386 1 369 6659 
E-mail: gp.mf@gov.si“ 

(2) Die Überschrift „Europäische Gemeinschaft“ und der anschließende Absatz unter „Europäische Gemeinschaft“ erhalten 
folgende Fassung: 

„Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission: 

Europäische Kommission 
Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) 
Büro: EEAS 02/309 
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË 
E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu“
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